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1017 Wien
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Wien, am 22. Dezember 2021

Sehr geehrter Herr Prasident,

die Abgeordneten zum Nationalrat Kainz, Kolleginnen und Kollegen haben am 22. Okto-
ber 2021 unter der Nr. 8362/ eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend ,, Uber-

stunden im BKA” an meinen Amtsvorgénger gerichtet.
Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt:

Eingangs wird angemerkt, dass es wahrend des abgefragten Zeitraumes mehrere Novellen
des Bundesministeriengesetzes gab, die zum Teil erhebliche Veranderungen in der Zusam-
mensetzung der Bundesministerien bewirkt haben. Die Beantwortung erfolgt im Rahmen
der Moglichkeiten und unter Heranziehung aller vorhandenen Daten und Akten, wobei aus-
driicklich darauf hingewiesen wird, dass es durch mogliche Doppelaufzeichnungen oder

ahnliche Umstadnde zu Unscharfen kommen kann.

Zu den Fragen 1 und 3:
1. Wie viele Uberstunden haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Ilhrem Ressort
seit Beginn der Legislaturperiode geleistet? Bitte auch um Aufgliederung nach

Jahren.
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3. Wie hoch waren die Gesamtkosten in lhrem Ressort fiir die Ausbezahlung von
Uberstunden seit Beginn der Legislaturperiode? Bitte um Aufgliederung nach Jahren.

Die Anzahl der von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Bundeskanzleramt im ange-
fragten Zeitraum geleisteten Uberstunden und die aufgrund dieser Uberstunden angefalle-
nen Kosten sind der nachstehenden Ubersicht zu entnehmen:

Zeitraum Anzahl Uberstunden* | Gesamtkosten in Euro
Nov./Dez. 2019 7.835,83 283.681,73
2020 46.300,21 1.517.923,91
2021 (inkl. Sept.) 32.290,20 1.192.709,83

* finanziell abgegoltene Uberstunden

Es darf darauf hingewiesen werden, dass eine Angabe der Uberstunden fiir das 3. Quartal
2021 nur insoweit moglich ist, als eine Freigabe der Uberstunden fiir das Quartal bis zum

Abfragezeitpunkt bereits erfolgt ist.

Zu den Fragen 2 und 4:
2. Wie wurden die geleisteten Uberstunden durch ihre Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter seit Beginn der Legislaturperiode konkret vergiitet?
4. Nach welchem Prinzip werden Uberstunden in Ihrem Ressort entweder mittels
Uberstundenzuschlages oder mittels Zeitausgleich abgegolten?
a. Wie ist das Verhdltnis zwischen nicht ausbezahlten Uberstunden bei Ménnern

und Frauen?

Grundsatzlich sehen die gesetzlichen Grundlagen vor, dass Mehrdienstleistungen, wenn
moglich innerhalb des Kalendervierteljahres 1:1 in Freizeit auszugleichen sind. Ist dies nicht
moglich, sind diese als Uberstunden entweder im Verhiltnis 1:1,5 (bzw. in Teilzeitfillen
1:1,25) in Freizeit auszugleichen oder gemal den besoldungsrechtlichen Vorschriften abzu-
gelten oder im Verhaltnis 1:1 in Freizeit auszugleichen und zusatzlich nach besoldungsrecht-

lichen Vorschriften abzugelten. In diesen Fallen gebiihren die gesetzlichen Zuschlage.

Sonn- und Feiertagsiiberstunden gelten in jedem Fall als Uberstunden und sind immer ge-

maRk den besoldungsrechtlichen Vorschriften abzugelten.
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Zwischen der Abgeltung von an Werktagen geleisteten Uberstunden in Freizeitausgleich
oder nach besoldungsrechtlichen Vorschriften ist keine gesetzliche Praferenz vorgesehen,
sondern ist die Entscheidung nach dienstlichen Erfordernissen zu treffen. Im Bundeskanz-
leramt werden sdmtliche Uberstunden innerhalb des gesetzlichen Rahmens abgegolten.

Das Geschlechterverhiltnis bei in Freizeit abgegoltenen Uberstunden betrigt fiir die ange-

fragten Zeitraume:

Zeitraum Geschlechteranteil Geschlechteranteil
weiblich mannlich
Nov./Dez. 2019 51,34 % 48,66 %
2020 54,86 % 45,14 %
2021 (inkl. Sept.) 50,94 % 49,06 %

Zu Frage 5:
5. Wie viele Uberstunden haben jene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche einen
LAll-In" Vertrag haben, durchschnittlich pro Jahr seit Beginn der Legislaturperiode

geleistet?

Fiir ,All-In“-Bezieherinnen und -Bezieher gilt, dass samtliche zeitliche und mengenmaRige
Mehrleistungen mit dem Bezug als abgegolten gelten, weshalb in den Zeiterfassungssyste-
men keine Differenzierung der entstandenen Zeitguthaben erfolgt. Dahingehende Daten

stehen daher nicht zur Verfligung.

Zu Frage 6:
6. Welches System gibt es in Ihrem Ressort fiir Arbeitszeitaufzeichnungen?
a. Gab es in lhrer Legislaturperiode Missbriduche dieses Systems und falls ja wie

wurden dies geahndet?

Die Arbeitszeiten werden in der Zentralleitung des Bundeskanzleramtes einheitlich und
zentral seit 1. Juli 2009 im PM-SAP erfasst.
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Im angefragten Zeitraum gab es eine Ermahnung wegen falscher Eintragungen in das Zeit-

erfassungssystem.

Karl Nehammer

¥ °$r£‘?‘9
1“’r'-
=

o™

q
i
&

BUNDESKANZLERAMT

AMTSSIGNATUR

Unterzeichner

serialNumber=932783133,CN=Bundeskanzleramt,C=AT

Datum/Zeit 2021-12-22T09:09:20+01:00
Informationen zur Priifung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen
e . Signatur finden Sie unter: https://www.signaturpruefung.gv.at
Prifinformation Informationen zur Priifung des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/verifizierung
Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.

4von4

www.parlament.gv.at




Unterzeichner Par | anent sdi rekti on

Datum/Zeit-UTC 2021-12-22T09: 15: 03+01: 00

(K OST.
&)\,\K By DS
< e
£y 3

Parlamentsdirektion

SIEGEL

Prufinformation I nformationen zur Prifung des el ektroni schen Siegels und des
Ausdrucks finden Sie unter: https://ww. parl anent. gv. at/ si egel

Hinweis Di eses Dokument wurde el ektroni sch besiegelt.




		2021-12-22T09:09:20+0100
	serialNumber=932783133,CN=Bundeskanzleramt,C=AT
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2021-12-22T09:15:03+0100
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




